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Zum Erlaß eines kantonalen
Schulgesetzes.

Von Dr. Branger, Davos.

Was frei gesprochenes Wort war, verliert Mcht nur den
Klang, sondern zum guten Teil auch Me Bildhaftigkeit M der
Niederschrift. Es fällt mir daher schwer, meM vor verscMedenen
KoMerenzen gehaltenes Referat für den Druck bereitzustellen,
da sem EMdrack kaum meM derselbe sein wird wie vor der
aufmerksamen Hörerschaft, Me unter der unmittelbaren Wirkung
den Wunsch für Me Veröffentlichung im JaMesbericht äußerte.
Aber ich war ihm zu willfaMen bereit und wM nun Wort halten.

Ein Rückbhck aM Me GeseMchte unserer SchMe zeigt, daß
der RM nach eMem kantonalen Schulgesetz schon seit Beginn
des Jahrhunderts immer wieder erhoben worden und Me ver-
stummt ist. Daraus mag der ScMuß gerechtfertigt sem, daß Me
ErleMgung des PostMates sich allmählich aMMängt und darum
der Boden vorbereitet werden sohte für den Entwurf eines solchen
Gesetzes. Eingehend besprochen wurde Me Frage erstmals im
Wmter 1901/02, damals aber hauptsächlich erörtert unter dem
Gesichtspunkt der recMhchen Notwendigkeit: muß eM ScMil-
gesetz geschaffen werden, weil der herrschende Zustand sich
Mcht mehr aM dem Boden der Verfassung befindet? Herr
Calonder, unser spätere Bundesrat, kam m einem vor der
Konferenz Heinzenberg-Domleschg gehaltenen Referat zum ScMuß :

aus formaljuristischen Gründen ist Me Revision Mcht notwenMg,
dagegen zur Erzielung des materiehen Fortschritts geboten. Die
zwanzig Revisionspunkte können heute noch nachgelesen werden.

Heute treten wir der Frage meMes Erachtens unter
veränderten VerhältMssen entgegen. In eMem gewissen Zeitpunkt
der Entwicklung wird fast ftir jede Materie Me systematische
Bearbeitung zur direkten NotwenMgkeit. Man wM sich und
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muß sich Rechenschaft geben über den Stand der DMge, mn
zu sehen, wie der Weg weitergeführt werden soh. Durch eine
solche Betrachtung werden Lücken aufgedeckt, werden Einzelfragen

in Me richtige Beziehung zueinander gesetzt, scheidet sieh

Wichtiges von Unwichtigem, und schließlich erhält jedes DMg
den Mm gebMuenden Platz Mi Hause. Aus der rückläufigen
Betrachtung lassen sich che Richtlinien der künftigen Enwicklung
erkennen und damit die Ziele bestimmen.

So besehen, braucht auch ein SchMgesetz durchaus nicht
Mi Sinne grundstürzender Neuerungen verstanden zu werden;
vielmehr dürfte das Ziel sein, dem guten Alten notwendiges oder
wünschbares Neues einzMügen und zwar in systematischer Weise,
um eMen eMheitlichen Zug in Me ManMgfaltigkeit zu bringen.

Damit ist wohl auch derUmriß für eM Schulgesetz gezeichnet :

es hat unser gesamtes SchMwesen zu umfassen, Mcht etwa nur
Me Primär- und SekundarschMe. Soviel ich erfahren konnte,
fußt Me KantonsschMe gegenwärtig nur auf eMer kleinrätlichen
"\ erordnung und Mcht aM eMem Gesetz, was sich aus Mrem
Ursprung aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erklärt. Ein
Grand mehr, sie M das Schulgesetz eMzubeziehen. Maßgebend
soh seM aM allen Stufen che allgemeine Zugänghehkeit der
Bildungseinrichtungen, Me Beseitigung materieller Schwierigkeiten
für unbemittelte Begabte und Me Femhaltung bemittelter
Unbegabter von der Mittelschule.

Nun muß ich aber noch einschalten, wie ich meM Referat
aufgefaßt wissen möchte : meine Postulate stehen durchaus nicht
unverrückbar da ; vielmeM stehe ich sie zur Diskussion, damit
eMe allseitige Erörtung che Abklärung zu bringen vermag,
welche von Mnen zur VerwMkhehung reif, welche unreif sind
oder gar verwerflich scheinen. Unsere Demokratie macht das

Sichfinden auf einem gangbaren Mittelweg zur NotwenMgkeit.
Ferner ist jede Starrheit der Regelung zu vermeiden, damit Me

Entwicklung und der Ausbau mit der fortschreitenden Erkenntnis
möglich bleiben. Damit lassen sich die angebhchen Nachteüe
der Legiferierung in der Demokratie vermeiden, Me darin
gesehen werden können, daß selten aM einmal Me ganze, grund-
sätzhche Lösung einer Frage durchzusetzen ist. Der Fortsehritt
in der Demokratie ist ein langsamer; aber wenn er Verwirk-
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lichmig findet, dann fußt er auf der Überzeugung* einer Mehrheit
und hat darum um so sichereres Fundament.

Gerade Me Schule ist, weil sie M das Leben eines jeden
eingreM, zur allgemeinen Volkssache geworden. Es kann Mr
daher nur frommen, wenn das Interesse an Mr im Volke stets

wachgehalten wird, wenn das Volk ein gewichtiges Wort
mitzusprechen sich berufen fühlt und schließlich einem Gesetz Me
Sanktion zu erteilen hat. So dürfte mit der Zeit auch das Gefühl
des Zwangs ausscheiden, der in der Regelung des Schulwesens
heute noch von manchen als wesenthche Wirkung und damit
unangenehm empfunden wird. Sowie Meses Gefühl abnimmt,
hebt sich auch unwillkürlich das Ansehen und che Stellung des

Lehrers und damit wMd beiläufig die sicherste Voraussetzung
für seine materiehe Besserstellung geschaffen sein.

Ich möchte nun ausführen, in welche Ha upt ab schnitt e

ich mir ein Schulgesetz gegliedert denke, und damit auch meine
verschiedenen PostMate in EMzelfragen zur Erörterung bringen.

1. Die Schulen.

a) Die Primarschule.
Die BMigkeit verlangt che Vereinheitlichung der mini-

malen Schuldauer und Schulpflicht aM 28 Wochen Mi
Jaln und auf 8 Jahre. Die Alternative von 26 Wochen bei
9 jähriger SchulpMcht führt immer zu Schiebungen, indem
versucht wird, sich durch Verbringen der KMder an einen Ort mit
8jähriger SchulpMcht dann doch um das 9. Sclmljahr
herumzudrücken. Begründet ist die Verkürzung um zwei Wochen nicht
etwa durch lanchvirtschaftliche Sonderverhältnisse, und es bleibt
ziu" Erklärung dieser Verkürzung kein anderes Moment übrig
als che parallel laMende Verkürzung des Lehrers im Gehalt.

Die untern ScMilklassen sollten entweder eine Verlängerung
der Schule oder Me obligatorische Ergänzung durch

eine S omni er schul e erfahren. Damit würden wieder meM
Lehrer Jahresbeschäftigung bei einem auskömmlichen Gehalt
erhalten, ohne daß berechtigte Ansprüche der Eltern auf die
Arbeitskraft Mrer Kinder verletzt wären. Bedingung für die
Durchführbarkeit wäre allerdings die Ausrichtung kantonaler
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Beiträge an Me SommerschMen und Me Abstufung der Beiträge
an Me LeMerbesoldungen nach SchMwochen.

Die Verlängerung der SchMdauer wird aber mcht postuliert
zum Zwecke der Vermittlung von meM Wissen, sondern um dem
Arbeitsprinzip meM Raum zu verschaffen und Me teilweise
Verlegung des Unterrichts Ms Freie zu ermöglichen.

Endlich sohte auch Me sprachliche Gleichstehung der
romaMsehen SchMen mit den deutschsprachlichen gefunden werden.

Der Lehrplan gehört mcht ins SchMgesetz, woM aber ist
m Mesem der Grundsatz MederzMegen und zu unterstreichen,
daß der Lehrplan M bestimmten ZeitabschMtten obligatorisch
auf seine Revisionsbedürftigkeit zu prüfen ist, m
endlicher Anerkennung des Grundsatzes, daß alles aM Erden
dem Wandel unterworfen ist.

b) Die Sekundärschule.
Die Minimaldauer der SekundarschMe dürfte aM 30 bis 33

Wochen angesetzt werden, eMe maximale Dauer von Kantons
wegen wäre jedoch Mcht vorzuseMeiben. Im Interesse
gleichmäßiger Hebung der SekundarschMen läge nur Me Forderung,
daß Me MeMzeit anderweitige Verwendung finden müßte, um
Me man Mcht verlegen seM könnte.

Wenn Me SekundarschMe dazu berafen sem soh, Me untere
Stiife der MittelsehMe (KantonsschMe) im Sinne der Dezentrahsation

und Verlegung aMs Land zu ersetzen, dann muß außerdem

verlangt werden, daß sie f-akultativ ist mit parallel
laufenden Primarklassen. Andernfalls heße sich über das

Obligatorium eher reden, wenn schon man gewiß mit gutem Grand
Me Auffassung vertreten darf, daß beispielsweise ein eMziges
Jahr SekundarschMe recht weMg Zweck hat. Das Obligatorium
müßte sieh also auch aM Me VerpMchtung zum zwei- oder gar
Meijäbrigen Besuch erstrecken. Die SekundarschMe soh doch
M erster LiMe eine abschließende Bildung vermitteln mit eMer
zweckmäßigen Überleitung Ms praktische Leben und nur nebenher

Me Vorbereitung auf Me MittelsehMe betreiben. Die
Förderung der KenntMs unserer Landessprachen kann schon

aus staatspohtischen Gründen Mcht genug betont werden, wenn
wir eMen wirklichen innern Kontakt zwischen unsern verschieden-

spracMgen Landestehen herbeiführen wohen.
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c) Die Kantonsschule.
Mre Beziehung zur SekundarschMe habe ich angedeutet.

Die Kantonsschulfrage kann natürlich Mcht außer allem
Zusammenhang mit der schweizerischen Mittelschulfrage
gelöst werden. Wh- dürfen annehmen, daß Me PostMate der
Mittelschulreforai über kurz oder lang sich durchzusetzen wissen.
Dann ght es, sie unsern besondern VerhältMssen anzupassen,
Me eine ahzuweitgehende Ausscheidung der AbteMuigen zu
verbieten scheinen. So dürfte man zu einem altsprachlichen Gjmi-
nasium einem Realgymnasium und einer techMschen Abteilung
kommen, letztere mit gleicher Klassenzahl und gleicher Wertung
des Abgangsexamens. Ob Seminar und Handelsschule in den
Parallelismus einzubeziehen wären oder eine Sonderstehung
behaupten sohten, wage ich nicht zu entscheiden, möchte nur
daraM aufmerksam machen, daß jede Verlängerung der
Ausbildung auch eM ÄqMvalent in der spätem Besoldung finden
muß, Me behn BündnerleMer kaum jemals ahgemein eine
glänzende seM kann.

d) Die beruflichen Fortbildungsschulen.
Ich möchte der Forderung ein besonderes Gewicht

geben, daß die berMhchen Fortbüdungsschulen M den Ralnnen
des ganzen Baus einbezogen werden. Als Volksschulen verMenen
sie eigenthch eine bevorzugte Stehung direkt neben den
Primarschulen; denn sie büden eMen sozial wichtigen Faktor zur Hebung
unserer Volkswirtschaft in Handel, Handwerk und Landwirtschaft.
Ich möchte sagen, daß unsere Stehung im Wirtschaftskampf, der
in der Zukunft keM leichter sein wird, wesenthch abhängen wird
von der Ausbreitung und dem Mtensiven Ausbau unseres
berMhchen Fortbildungswesens. BeruMcheFortbildungsschulen gehören
nicht nur M Me großem Ortschaften, sondern auch in Me kleMern,
nur mit dem UnterscMed, daß sie in Mesen einfach M solche
für Me männliche und weibhche Jugend zerfallen, wäMend sie

in jenen in gewerbhehe, kaufmännische und hauswirtschafthche
FortbildungsscMhen aMgeteht werden.

Die Ausbildung in den berMhchen FortbhdungsschMen läuft
mit der praktischen Berufsbüdung parallel und hat diese zu
ergänzen. Die EMsicht in Me Bedeutung der Förderung der
theoretischen Kenntnisse und der Mcht in der Werkstatt zu erlangenden
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praktischen Fälhgkeiten (beispielsweise im Zeichnen) wird eMe
immer ahgemeinere werden, und auf dieser Einsieht fußt Me •

Prosperität der FortbildungsscMhen. Die Lehrkräfte werden sich
überah finden, unter den Lehrern und ArbeitsleMerinnen, Meistern
und Meisterinnen, Bauern und Bäuerinnen. Es dürfte eine
dankbare Aufgabe sein, unserm Volk den Segen dieser
Schulen allgemein zu vermitteln!

Nur mit dem Titel streifen kann ich folgende SchMen:
e) Plantahof und Frauenschule;
f) Privatschulen;
g) Schulen für abnormal begabte Kinder, deren

Bedeutung nach der ahgemeMen Einführung der ScMdärzte
immer besser erkannt wird.

2. Die Lehrer.

a) Die Primarlehrer.
Über Mre Ausbildung im SemMar ist gerade in letzter Zeit

viel geredet und geschrieben worden, sodaß sich Mer erübrigt,
besonders daraM einzutreten. Betonen möchte ich nur, daß

wenn mögheh den Arbeitskursen vermeMte AMmerksamkeit
geschenkt werden sohte. Der LeMer soh vom SemMar Mcht nur
den Kopf voh Wissen, sondern auch eMe geschickte Hand und
Me FäMgkeit, diese GescMckhchkeit zu vermitteM, mit M semen
Wirkungskreis bringen.

Nun kommt aber ein Punkt, der mir recht am Herzen hegt :

kaum eMer bestreitet Me Richtigkeit des Satzes, daß der Mensch
Memals ausgelernt hat. Nur in der Praxis vergißt man ahzu-

leicht, auch Me Konsequenzen aus Meser LeMe zu ziehen. So

kommt es auch beim LeMer vor, daß er es unterläßt, von Zeit
zu Zeit seMe Hefte zu reviMeren ; nur eM kleiner Teü hat von
sich aus das Bestreben, auch nach 10 und 20 JaMen noch sieh
über Me Veränderungen aM dem Gebiet des Unterrichts- und
Erziehungswesens fortlaMend zu orientieren. Die Routine
beherrscht die meisten, und Me mit Mr erzielten Erfolge lassen
das Gewissen scMafen. Die ErkenntMs Meser Schwäche muß
uns aber dazu führen, Mr nach Möglichkeit zu begegnen zu
trachten. Dazu scheint mir nun vor allem ein Mittel taughch
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zu sem: obligatorische periodische Ferienkurse, sei
es M Me Bezirke verlegt oder in der Hauptstadt abgehalten,
m einem Turnus von beispielsweise 10 JaMen. Da müßte manchem
LeMer eM Licht aMgehen, wie sich Me Welt geMeht hat, er
müßte den frischen Wind spMen und m ihm selbst neu
aufleben! Mit der Forderung der HochschMbhdung möchte ich
zurückhalten. /

b) Die Sekundarlehrer.
Hier sei Me Anregung zur Diskussion gesteht, Mnen Me

Ausbildung M den Fremdsprachen durch Kurse im Sprachgebiet

zu erleichtern. Die FacMeMerausbildung an der UM-
versität ist wünschenswert, wird aber bei den Besoldungsverhältnissen

unseres Kantons kaum ahgemein verlangt werden
können. Wir dürfen nicht außer acht lassen, daß es leicht ist,
eMe entsprechende Besserstellung zu verlangen, schwer aber,
sie ahgemeM durchzufüMen. Wir sMd leider M eine Zeit MneM-
geraten, Me sich mit Bezug aM Me Wohlhabenheit von der
Vorkriegszeit arg unterscheidet. Überall heißt's, sieh nach der
Decke strecken, und daß. da mancher Wunsch unerfüllt bleiben
muß, werden wir allmählich einsehen lernen.

c) Die Kantonsschullehrer.
Die Solidarität unter der LeMerschaft hat bisher eMen Weg

gesperrt, der im Mteresse der SchMe über kurz oder lang doch
betreten werden muß. Ich même, man wird zur Ausscheidung
von Hauptlehrer- und Hilfslehrerstellen gelangen und
eMe entsprechende Ausscheidung M der Gehaltsliste vornehmen
müssen, wenn man emerseits das SchMbudget Mcht übermäßig
und unbillig belasten, anderseits aber sich auch für Me Zukunft
qualifizierte LeMkräfte siehern will. Da muß also unter
Umständen zuerst eMe Bresche gescMagen werden; aber Me
VerhältMsse werden woM selber rammen helfen. Entsprechend
sMd die Anforderungen an Me Vorbildung zu stehen, wobei
überah ein Ausweis über pädagogische und methoMsche
Ausbildung Mcht m letzte LiMe zu stehen wäre ; denn das Wissen
allem Mt's auch beim MittelschiMeMer Mcht.

d) Die beruflichen Fortbildungslehrer.
Auch Mnen sohte Gelegenheit gegeben werden, sich im

Kanton Me nötige Ausbildung ohne große Kosten zu holen,
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wenn anders das beruMche Fortbildungswesen den gewünschten
Aufschwung nehmen soll. Wie das ermöglicht werden kann,
mag geprüft werden.

Die staathche Anerkennung eMer Organisation der
Lehrerschaft wird M ihr selbst Mcht einheithch beurteht. Es
wird also in erster LMie abgewartet werden müssen, wie sieh
die Meinungen M den eigenen ReMen abklären. Sollte das

Begehren gesteht werden, so könnte Mm von außen her woM keM
begründeter Widersprach begegnen.

Dringend zu wünschen wäre im Interesse der SchMe und
der LeMer eine bessere Regelung der Anstellungsverhältnisse.

Und besser wird sie Mcht, ehe Mcht von Kantons

wegen eMe dreijährige Amtsdauer als Vorschrift gut, innerhalb

welcher zwar der LeMer vor Neujalm auf Ablauf jedes
ScMhjaMes ohne Begründung das DienstverhältMs lösen kann,
Me GemeMde es aber nur aus wichtigen Gründen lösen darf.
Ob solche vorliegen, hätte im Streitfall Mcht das ordentliche
Gericht, sondern das längst verlangte Verwaltungsgericht
zu entscheiden, zu welchem Me kantonale Rekurskommission
auszugestalten wäre. Dieses Verwaltungsgericht wäre auch Me
Beschwerdeinstanz M ahen das AnstehungsverhältMs betreffenden
Streitigkeiten (Löhnung, Nebenbeschäftigung u. s. w.) M das

gleiche Kapitel gehört auch die gesetzhehe Regelung der
Stellvertretung und der Übernahme Mrer Kosten.

Auch an Me Frage des Pensionsverhältnisses des

LeMers wird heranzutreten seM, und da darf gesagt werden,
daß eine befrieMgende Lösung erst dann gegeben ist, wenn Me

Pensionsberechtigung unabhängig von der örthchen Anstehung
im Kanton bleibt, der Stehenwechsel .also keMen wesentlichen
Einfluß auszuüben geeignet ist. Selbstverständlich dürfte, wenn
man M Verfolgung Meses Zieles gezwungen wäre, dem Lehrer
die Qualifikation des kantonalen Beamten, an Stehe des GemeMde-

beamten, zu geben, das nur durch den Befälhgungsausweis ein-

eingeschränkte freie Wahlrecht der Gemeinden Mcht
berührt werden. Die EntschäMgungen der Pensionskasse müßten
nach Bruchteilen oder Prozenten des Gehalts ausgerichtet werden
und Mre Höhe so bemessen seM, daß sich aus Mnen auch wirklich
ein bescheidenes Leben fristen läßt. Sie dürfen Mcht nur ein

*
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Almosen für Me alten und kranken Tage seM, zu wenig zum
Leben und zu viel zum Sterben.

Das Kapitel vom Lehrer wird, wie man sieht, in einem
SchMgesetz recht verschiedene Fragen wenigstens grundsätzlich
zu regeM haben, wobei Me AusfüM-ung M manchen Punkten
besondern Verordnungen überlassen bleiben muß. Das Gesetz

zieht bloß den Rahmen.

3. Die Schüler.

FestzMegen sind Me Voraussetzungen für den Schulbesuch
aM jeder Stirfe : Alter, Gesundheit, Begabung. Und nicht zu
vergessen ist die Sorge für che vom Besuch ausgeschlossenen Kinder.

Mit der Schüler fürsorge, Me ven ausschlaggebender
Bedeutung für das ganze küMtige Leben eMes Mensehen seM

kann, ist's bei uns an den meisten Orten noch nicht weit her.
So wie man sich hüten sohte, M Meser Angelegenheit einfach
städtische Regelungen kopieren zu wohen, so sollte man sich
aM der andern Seite auch Mcht auf den Standpunkt stellen:
bei uns braucht's so was überhaupt nicht und ahes dem Elternhaus

überlassen wollen.
Man wird Mcht bestreiten können, daß es Mi Interesse der

Jugend läge, wenn das Institut des Schularztes allgemeM
eingeführt würde, wras beispielsweise Mi Zusammenhang mit den

Bezirksphysikaten leicht möglich wäre. Die AMgabe des SchM-
arztes müßte sein Me Eintrittsuntersuchung, um
abnormalen Kindern zu Mrem Recht aM eine entsprechende
Erziehung zu verhelfen, wenn sie Mnen das ElterMiaus Mcht bieten
kann, und um Kindern mit schwachen Augen oder schwachen
Gliedern Me nötigen Weisungen zu geben. Zu folgen hätten
perioMsche Untersuchungen wäMend der Dauer der SchulpMcht.
Der SchMarzt hat Wegleitungen zu geben und Verfügungen zu
treffen, Mcht aber die BehanMung zu überneMnen. Für letztere
hat Me Krankenversicherung eMzutreten, für welche Me

Kinderver Sicherung bei den Ortskrankenkassen Me Grundlage

bilden wird. Ob ergänzend auch noch eine Unfallversicherung

Platz zu greifen hat für Unfälle beim Turnen, beMi
Skitumen und aM Ausflügen, ist Mcht aus dem Gesichtspunkt des

Beamtenverantworthehkeitsgesetzes, sondern vom sozialen Stand-
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punkt der FMsorge für den GeschäMgten zu beurteüen. Wichtig
wäre auch eine richtige, allgemeine Schulzahnpflege. Wer
seM e Zähne über das schMpffichtige Alter gut hMwegbringt,
dem ist auch M den späteren JaMen Mcht meM so seM nach-

zusorgen. ScMechte Zähne sMd Me Ursache so manchen spätem
Siechtums ; sie zu vermindern sohte also mit das Bestreben jeder
Krankenkasse seM. AM Grand der Untersuchung durch den
SchMarzt könnte Me BehanMung M den Kreisspitälern mit
Unterstützung des Kantons und der Krankenkassen erfolgen.

Unsere Zeit darf auch am Ausbau der Schülerspeisung
und -bekleidung Mcht achtlos vorübergehen.

Die Bedeutung aller Meser Fürsorgeeinrichtungen im
Interesse der Volkswohlfahrt dMfte immer meM erkannt und ge-
wrürMgt werden, vor allem auch Mr Zusammenhang mit bereits
bestehenden Einrichtungen : Entlastung der Krankenkassen,
Verhütung vorzeitiger ArbeitsuMäMgkeit.

Dem Tüchtigen freie Bahn! Me sozialen Veränderungen
unserer ZeitläMe haben Mesem RM stärkeren Hall gegeben.
Das Stipendienwesen sohte eMe vernünftige und wirksame
Ausdehnung aM alle Schulstirfen erfaMen, eMe Einschränkung
aber bei den SemmarstipenMen finden aM bedürftige und
voraussichtlich für den Beraf geeignete SchMer.

4. Die Aufsicht.
a) Die Schulräte.
Mit Rücksicht auf Mre Eigenschaft als Wahlbehörde

für Me LeMer, Me ün SchMgesetz festgelegt werden müßte,
sohte Mre MitgliederzaM aM weMgstens 5 bestimmt werden.

Dann dürfte auch Me Wählbarkeit der Frauen, allenfalls

unter BeseMänkung Mrer ZaM, eM PostMat seM, das keMe
sachliche Opposition meM erträgt. Die Fürsorgeeinrichtungen
und der weibhche Handarbeitsunterricht mahnen hnmer meM
dazu, Me schätzbare EMsicht und Hilfsbereitschaft der Frau
Mcht bracMiegen zu lassen und Mr eMen direkten Einfluß aM
Me GescMcke der SchMe und der SchMerziehung zu gewäMen.

b) Die Inspektion.
Das Mspektorat denke ich mir hauptsächlich als beobachtendes

und vermitteMdes Organ, das über eine besondere Vorbildung
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verfügen sohte. Über Me ArbeitsschMen sohte von Kantons wegen
eine obligatorische Inspektion durch eine weibhche Inspektorin
ausgeübt werden. Wichtig ist sie gewiß für große und kleMe
SchMen, schon damit Mcht unnützes Zeug getrieben, damit keine
Luxusarbeiten gemacht werden.

Die lnspektionen sohten stets im Beisein der Schulräte
erfolgen, Me SeMußexamen, eM heute noch behebtes Prunkstück,
dürften füghch einem Schulfestchen oder einem Ausflug Platz
machen.

c) Der Erziehungsrat.
Man sollte einmal ernstlich prtifen, ob Mcht aM Me alte

Institution des Erziehungsrates unter dem Vorsitz des
Departementsvorstehers an Stelle der Erziehungskommission zurückzukommen

wäre. Bei der WaM wären im Beraf tätige Fachleute
von den verschiedenen SchMstMen herbeizuziehen.

d) Der Kleine Rat.
Er führt Me Oberaufsicht; aus seiner Kompetenz würde

nur fahen, was aM
e) Das Verwaltungsgericht

übergeht. Dessen Stehung als Rekursinstanz wäre gegeben
m Streitigkeiten zwischen LeMerorgaMsation und Kanton, LeMer
und GemeMde, Eltern und Schulräten, während zwischen Eltern
und LeMer in erster LMie der Schulrat zu mtervemeren hätte.

5. Die Lehrmittel und Lernmittel.
Das Gesetz dürfte ahgemeMe Bestimmungen über Me Aus-

waM u. s. w. enthalten. Mit dem Obligatorium müßte nach meMer
Auffassung seM vorsichtig umgegangen werden, da sich auch
in der SchMe selten eMes für ahe scMckt.

PläMeren möchte ich für eine beseMänkte Unentgelthchkeit
von Kantons wegen, bescMänkt auf Me verbrauchbaren Sachen.

Zum Schuhnventar sollten in Zukunft kleinere Skibestände
gehören, damit dem Skiturnen, auf das ich noch zu sprechen
kommen werde, Me nötige AMmerksamkeit geschenkt werden
kann. Ebenso darf das Handwerkszeug für den HanMertigkeits-
unterricht Mcht vergessen werden, wenn unsere Schule chejeMgen
Ziele soh verwirklichen können, Me wir Mr künftig gesteckt
sehen möchten.
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6. Die Schullokalitäten.
Nur M Umrissen sollten Me Anforderungen an die Schul-

häuser und Lehrer Wohnungen, hauptsächlich in hygie-
mscher Hinsicht, skizziert werden. Die Arbeitsräume füi
den männlichen und weiblichen Handfertigkeits- und Handarbeitsunterricht

müßten bei Neubauten oder Umbauten berücksichtigt
werden ; denn Mese Verrichtungen M den gewöhnlichen ScMil-
zimmern und gar M den üblichen SchMbänken auszuüben, ist
mit Nachteilen verbunden. Man darf natürlich auch daran denken,
Mese Unterrichtsfächer außerhalb des Sclmlhauses uuterzubringen,
weil sich oft passende Lokale finden lassen.

Wenn ich liier eMe Melirforderung aMstehe, so will ich
mich auch zu einer Minderforderung bequemen: auf
besondere Turnlokale sollte in kleinen und kiemern Verhält-
Mssen füglich Verzicht geleistet werden. Zu Mesem Schluß
komme ich aus folgenden Erwägungen : unsere SchMen sind zum
großen Tel Winterschulen und werden es auch bleiben. Also
fäht die ScMilzeit in den meisten Gegenden nur ausnahmsweise
für mehrere Wochen aM aperen Boden. Daraus gilt es nun Me

Konsequenz zu ziehen aM Grund der durch Me Entwicklung
des Skilaufs veränderten Verhältmsse. AM Skiern können wir
unsere Jugend den ganzen Winter, auch bei schneeigem Wetter,
sich im Freien tummeln lassen, was an und für sich schon dem
Aufenthalt im TurMokal vorzuziehen ist. Es kommt hinzu, daß

heute Mi Skilauf nicht meM nur der Rennbetrieb bekannt ist,
sondern daß aM den Skiern systematische Leibesübungen
betrieben werden. Nach dieser Richtung sohte sich Me SchMe
der Sache annehmen, und sie würde, mimer unter Betonung
unserer besonderen Wincerverhältnisse, besser faMen als
müdem Turnbetrieb M der Hahe. Daß dem Turnen im Freien
überhaupt der Vorzug vor dem Turnen Mi geschlossenen Raum
zu geben ist, weh Me geweitete Brust der frischen Luft offen
steht und keMen Staub fängt, dürfte kaum bestritten werden.
Also bilden auch Me verlängerte Schulzeit oder die Sommer-
schule keinen zwingenden Grund zur Schaffung von Tumlokalen.
Die neue Turnschule macht uns ja auch unabhängiger von Mnen.

*
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Damit möchte ich meine Anregungen zur Schaffung eines

Schulgesetzes für unsern Kanton schließen. Grundlegend für
mich und leitend war Me Auffassung des ganzen Bildungs- und
Erziehungswesens als Einheit, und daraus ergab sich Me

Folgerung, daß Me Hauptlinien in eMem Gesetzesvorschlag
NiederscMift finden sohten.

Die Erziehung soll uns vor der Wissensvermittlung gehen,
Me letztere soll Mcht ohne Rücksicht auf Me spätere
Lebensgestaltung geschehen. Steht Mes Ziel vor Augen, dann findet
von selbst auch das religiöse und ethische Moment und die

Pflege der sozialen GesMnung Me gebüMende Beachtung.
Nie zu vergessen ist der Kontakt der Schule mit dem Elternhaus

und die Rücksichtnahme auf dessen berechtigte Ansprüche
auf das Kind. Ein Mittel, diesen Kontakt herzustehen, bilden
Me Berichte des Lelners an Me Eltern, Me oft wertvoller sind
als Me ZeugMsnoten. Dabei erfälnt auch der Lehrer von den
Eltern, wie's mn das KMd Mi Hause steht, wras Mn oft zu einer
riehtigem Bewertung von dessen kleiner Persönlichkeit führt.
Neben Me Schätzung der intellektuellen Begabung tritt damit
Me Wertung der ahgemeM menschlichen Eigenschaften und
bringt den Ausgleich, der dem Kinde das Gefülil der gerechten
Bewertung gibt.

Alle Mese Umstände dürften geeignet sein, Me SchMfreundhch-
keit unserer Bevölkerung zu heben. Daß damit das SchMwesen
selbst am meisten gewinnt, ist leicht einzusehen.

Die Schaffung eMes kantonalen SchMgesetzes gut mir als
ein erstrebenswertes Ziel, dem keine unüberwindlichen Hinder-
Msse entgegenstellen, und das deshalb ernstlich Ms Auge gefaßt
werden sohte. Meinen bescheidenen Beitrag an Me Vorarbeiten
möchte ich Memit geleistet haben.
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